


Vorwort

Das Nachschlagewerk »Das Einkommensteuerrecht
von A bis Z« stellt jedem am Steuerrecht Interessier-
ten ein Instrument zur Verf�gung, das es ihm ermçg-
licht, sich schnell �ber die steuerlichen Probleme und
Fragen bez�glich der Einkommensteuer zu informie-
ren. Das Lexikon wendet sich an Steuerberater, Wirt-
schaftspr�fer, Steuerfachwirte, Studenten und Aus-
zubildende im Bereich Steuern und an alle, die sich
mit dem Einkommensteuerrecht befassen.

Dieses Lexikon stellt �ber 360 Einzelstichworte von
»Abbruchkosten« bis »Zweitwohnungssteuer« pr�g-
nant, pr�zise und sehr praxisnah dar und gibt durch
viele Beispiele sowie Schaubilder wertvolle Hilfen
zum Verst�ndnis der oftmals schwierigen Steuer-
rechtsmaterie. Zur weiteren Vertiefung der Stichwçr-
ter dienen die vielen Hinweise auf verschiedene Kom-
mentare, Lehr- und Fachb�cher sowie Zeitschriften-

beitr�ge. Die Stichwçrter sind in alphabetischer Rei-
henfolge abgedruckt. Querverweise auf inhaltsnahe
Stichwçrter stellen eine zus�tzlich Suchhilfe dar.

Der Kunde erh�lt unentgeltlich Zugang zu einer
�ußerst einfach zu bedienenden Online-Datenbank,
auf der viermal j�hrlich alle relevanten Stichworte
aktualisiert und erg�nzt werden – f�r hçchste Aktua-
lit�t im Einkommensteuerrecht.

Das Lexikon entspricht dem Rechtsstand 1.1.2006;
alle bis zu diesem Zeitpunkt ergangenen Gesetze und
Richtlinien sind ber�cksichtigt.

Wir sind den Benutzern f�r jede Anregung zur
Verbesserung des Lexikons dankbar.

Edenkoben/Kçln, im M�rz 2006
Prof. Dr. Michael Preißer, Josef Schneider
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Einleitung

In der 1. Auflage des Lexikons »Das Einkommensteu-
errecht von A bis Z« sind bereits die neuesten Geset-
zes�nderungen vom Dezember 2005 – soweit die Ein-
kommensteuer betroffen ist – eingearbeitet:
• Gesetz zur Beschr�nkung der Verlustverrechnung

im Zusammenhang mit Steuerstundungsmodel-
len vom 22.12.2005 (BGBl I 2005, 3683).
Die Attraktivit�t so genannter Steuerstundungs-
modelle wird durch eine Verlustverrechnungs-
beschr�nkung wirkungsvoll eingeschr�nkt. Die
Verluste kçnnen nur noch mit sp�teren positiven
Eink�nften aus derselben Einkunftsquelle ver-
rechnet werden.
Betroffen sind insbesondere Verluste aus Medien-
fonds, Schiffsbeteiligungen, New Energy Fonds,
Leasingfonds, Wertpapierhandelsfonds und Vi-
deogamefonds, nicht aber Private Equity und Ven-
ture Capital Fonds (fi Wagniskapitalgesellschaf-
ten), da diese ihren Anlegern konzeptionell keine
Verluste zuweisen.
Von der Verlustverrechnungsbeschr�nkung werden
neben Verlusten aus gewerblichen Steuerstundungs-
modellen auch Verluste aus selbstst�ndiger Arbeit,
aus typisch stillen Gesellschaften, Vermietung und
Verpachtung (insbesondere geschlossene Immobi-
lienfonds) und sonstigen Eink�nften (insbesondere
sog. Renten-/Lebensversicherungsmodelle gegen
fremdfinanzierten Einmalbetrag) erfasst.
Im Einzelnen wird § 2b EStG aufgehoben und daf�r
§ 15b EStG neu eingef�gt. Siehe dazu die Erl�ute-
rungen unter (fi) Steuerstundungsmodelle.
Nach § 52 Abs. 4 EStG ist § 2b EStG weiterhin f�r
Eink�nfte aus einer Einkunftsquelle anzuwenden,
die der Stpfl. nach dem 4.3.1999 und vor dem
11.11.2005 rechtswirksam erworben oder begr�n-
det hat.
Nach § 52 Abs. 33a EStG ist § 15b EStG mit Wir-
kung ab dem 11.11.2005 anzuwenden.
Betroffen sind insbesondere folgende Stichwçrter:
fi Beteiligung an Verlustzuweisungsgesellschaften
fi Renten
fi Steuerstundungsmodelle
fi Verlustabzug

• Gesetz zum Einstieg in ein steuerliches Sofortpro-
gramm vom 22.12.2005 (BGBl I 2005, 3682).
Das Gesetz enth�lt Regelungen, die vor allem der
Verbreiterung der Steuerbasis dienen und gleich-
zeitig zur Rechtsvereinfachung beitragen, wie z.B.
der Wegfall der Steuerfreiheit f�r Abfindungen
und �bergangsgelder, die Abschaffung der de-
gressiven AfA bei Mietwohngeb�uden sowie die

Abschaffung des Sonderausgabenabzugs f�r pri-
vate Steuerberatungskosten.
Die Steuerbefreiungen des § 3 Nr. 9 (fi Abfindun-
gen) sowie Nr. 10 EStG (�bergangsgelder) werden
ab 1.1.2006 aufgehoben. Nach § 52 Abs. 4a EStG
wird eine �bergangsregelung getroffen. F�r Ver-
tr�ge, die vor dem 1.1.2006 abgeschlossen wurden,
gilt die Steuerfreiheit weiter, soweit dem ArbN die
Zahlung vor dem 1.1.2008 zufließt. Die Auszah-
lung kann somit in 2006 oder 2007 erfolgen. Auch
f�r die �bergangsgelder und �bergangsbeihilfen
ist die Steuerbefreiung weiter anzuwenden, soweit
diese dem ArbN vor dem 1.1.2008 zufließen. F�r
Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit sind vor
dem 1.1.2009 gezahlte �bergangsbeihilfen weiter-
hin steuerfrei, wenn das Dienstverh�ltnis vor dem
1.1.2006 begr�ndet wurde. Von dem Wegfall des
§ 3 Nr. 9 und Nr. 10 EStG sind insbesondere fol-
gende Stichwçrter betroffen:
fi Abfindungen
fi Entlassungsentsch�digungen
fi Freigrenzen, Freibetr�ge, Pausch- und Hçchst-

betr�ge
fi Steuerfreie Einnahmen nach dem EStG, ABC-

Form
Die begrenzte Steuerfreiheit des § 3 Nr. 15 EStG
f�r (fi) Geburts- und Heiratsbeihilfen wird ab
1.1.2006 aufgehoben.
Die degressive Geb�udeabschreibung wird nach
§ 7 Abs. 5 Nr. 3 Buchst. c EStG auf Geb�ude be-
schr�nkt, die auf Grund eines vor dem 1.1.2006
gestellten Bauantrages hergestellt oder auf Grund
eines vor dem 1.1.2006 rechtswirksam abgeschlos-
senen Vertrags angeschafft worden sind. Betroffen
sind insbesondere folgende Stichwçrter:
fi Baumaßnahmen an einem Dachgeschoss
fi Degressive Abschreibung
fi Geb�udeabschreibung
Der in § 10 Abs. 1 Nr. 6 EStG normierte Sonder-
ausgabenabzug f�r (fi) Steuerberatungskosten
wird ab 1.1.2006 gestrichen. Betroffen sind ins-
besondere folgende Stichwçrter:
fi Begrenztes Realsplitting
fi Prozesskosten
fi Sonderausgaben
fi Steuerberatungskosten

Durch Gesetzes�nderungen, Urteile und Verwal-
tungsanweisungen erforderliche �nderungen der
Stichworte werden viermal j�hrlich in der Online-Da-
tenbank vorgenommen.
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Abbruchkosten

1 Allgemeiner �berblick

Stpfl. hat das
Geb�ude auf ei-
nem ihm bereits
gehçrenden
Grundst�ck
errichtet.

Stpfl. hat das
Geb�ude in der
Absicht erwor-
ben, es als Ge-
b�ude zu nut-
zen (Erwerb
ohne Abbruch-
absicht).

Stpfl. hat das Geb�ude zum Zweck
des Abbruchs erworben (Erwerb
mit Abbruchabsicht).

Stpfl. plant den Abbruch
eines zum Privatver-
mçgen gehçrenden
Geb�udes und die Errich-
tung eines zum Betriebs-
vermçgen gehçrenden
Geb�udes (Einlage mit
Abbruchabsicht).

Im Jahr des Abbruchs sind die Ab-
bruchkosten und der Restbuchwert
des abgebrochenen Geb�udes sofort
abziehbare Betriebsausgaben bzw.
Werbungskosten. Voraussetzung ist,
dass das abgerissene Geb�ude zuvor
zur Erzielung von Eink�nften ge-
nutzt wurde (siehe BFH Urteil vom
16. 4. 2002 BStBl II 2002, 805).

War das Geb�ude technisch oder wirt-
schaftlich nicht verbraucht, so gehçren
sein Buchwert und die Abbruchkosten,
wenn der Abbruch des Geb�udes mit
der Herstellung eines neuen Wirt-
schaftsgutes in einem engen wirtschaft-
lichen Zusammenhang steht, zu den
(fi) Herstellungskosten dieses Wirt-
schaftsgutes, sonst zu den Anschaf-
fungskosten des Grund und Bodens.
War das Geb�ude im Zeitpunkt des
Erwerbs objektiv wertlos, so entf�llt
der volle Anschaffungspreis auf den
Grund und Boden.

Der Wert des abgebroche-
nen Geb�udes und die
Abbruchkosten gehçren
zu den Herstellungskosten
des neu zu errichtenden
Geb�udes; der Einlagewert
des Geb�udes ist nicht
schon deshalb mit 0 S

anzusetzen, weil sein
Abbruch beabsichtigt ist.

Abb.: Abbruchkosten

2 Abbruch innerhalb von drei Jahren nach
Erwerb

Wird mit dem Abbruch eines Geb�udes innerhalb von
drei Jahren nach dem Erwerb begonnen, so spricht
der Beweis des ersten Anscheins daf�r, dass der Er-
werber das Geb�ude in der Absicht erworben hat, es
abzureißen (H 33a [Abbruchkosten] EStH).

3 Abbruchkosten als Werbungskosten
Abbruchkosten eines Geb�udes kçnnen auch als (fi)
Werbungskosten ber�cksichtigt werden. Werbungskos-
ten gem. § 9 Abs. 1 Satz 1 EStG sind Aufwendungen im
Rahmen der Eink�nfte aus Vermietung und Verpach-
tung, bei denen ein wirtschaftlicher Zusammenhang
mit der Vermietung besteht. Voraussetzung f�r den Ab-
zug von Abbruchkosten als Werbungskosten ist, dass
das Geb�ude ohne Abbruchabsicht erworben wurde.
Dies gilt auch f�r den unentgeltlichen Erwerb im Wege
der Einzelrechtsnachfolge (n�heres siehe BFH Urteil
vom 31.3.1998, X R 26/96, NV, DStRE 1998, 657).

Der Restwert eines Geb�udes und die Abbruchkos-
ten sind auch dann sofort als Werbungskosten ab-
zugsf�hig, wenn die Vermietung des Geb�udes bereits
2 1/2 Jahre zur�ckliegt und es seitdem leergestanden
hat (rechtskr�ftiges Urteil FG Rheinland-Pfalz vom
19.8.1999 4 K 2234/97, EFG 1999, 1275).

Wird ein in der Vergangenheit an einen Gewerbetrei-
benden verpachtetes Geb�ude aufgrund fehlender An-

schlussvermietung abgebrochen und durch ein – eben-
falls zur Vermietung einzusetzendes – Mehrfamilien-
haus ersetzt, gehçren der Restwert des Altgeb�udes
und die Abbruchkosten nicht zu den Herstellungskos-
ten des Neubaus, da der Altbau nicht bereits in Ab-
bruchabsicht erworben wurde. Der Restwert (in Form
der Absetzung f�r außergewçhnliche Abnutzung –
AfaA) und die Abbruchkosten kçnnen vielmehr beide
sofort im Jahr des Abbruchs als laufende Werbungs-
kosten bei den Eink�nften aus Vermietung und Ver-
pachtung abgezogen werden. Insoweit ist es unerheb-
lich, wenn die gewerbliche Vermietung durch eine sol-
che zu Wohnzwecken ersetzt wurde und beim Altbau
zwischen Beendigung der Vermietung und dem Abriss
l�ngere Leerstandszeiten (2 1/2 Jahre) lagen (FG Rhein-
land-Pfalz Urteil vom 19.8.1999, a. a. O.).

Der Abzug von Abbruchkosten als Werbungskosten
scheidet aus, wenn sie ganz �berwiegend durch eine
nachfolgende Ver�ußerung des Grundst�cks ver-
anlasst sind. In diesem Fall beruht der Wertverlust
auf Erw�gungen, die im Vermçgensbereich liegen
(BFH Beschluss vom 13.12.2000, IX B 106/00,
BFH/NV 6/2001, 766).

4 R�ckstellung wegen
Abbruchverpflichtung

Zur Bildung einer R�ckstellung f�r die Abbruchver-
pflichtung siehe (fi) R�ckstellungen.
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5 Abbruchkosten eines eigengenutzten
Geb�udes

Abbruchkosten eines nicht zur Eink�nfteerzielung
genutzten Altgeb�udes sind nach dem BFH-Urteil

vom 16.4.2002, IX R 50/00, BStBl II 2002, 805 Her-
stellungskosten des neuen Geb�udes. Dem BFH-Ur-
teil lag folgender Sachverhalt zu Grunde:

abgerissenes Altgebäude
Anschaffung: Kj. 04. Es handelt sich um ein über 

20 Jahre altes Einfamilienhaus. Das Gebäude wurde zu 
eigenen Wohnzwecken genutzt. Im Kj. 13 wurde das 

Gebäude abgerissen.

Neugebäude
Zwei Doppelhaushälften

Feststellung des BFH:
Maßgeblich für die Behandlung der Abbruchkosten 

ist die vorherige Nutzung des abgebrochenen Objekts.

veräußert Wohnfläche 227 qm, 
davon eine Wohnung mit 

44 qm vermietet; eine 
Wohnung mit 100 qm 

selbst genutzt; die dritte 
Wohnung unentgeltlich 

an die Mutter überlassen.

Nutzung des Altgebäudes

nicht zur Einkünfteerzielung durch den Betrieb oder durch Vermietung 
und Verpachtung

Behandlung der Abbruchkosten

Die Unterscheidung nach dem Erwerb mit oder 
ohne Abbruchabsicht spielt keine Rolle.

Die Abrisskosten und die AfaA stehen ausschließlich 
im Zusammenhang mit dem Neubau und bilden 

Herstellungskosten des neuen Gebäudes.

Erwerb mit 
Abbruchabsicht:

siehe H 33a [Abbruch-
kosten] Nr. 3 EStH. 

Erwerb ohne 
Abbruchabsicht:

Die Abrisskosten und 
die AfaA sind 

Betriebsausgaben bzw. 
Werbungskosten.

Abb.: Abbruchkosten bei Selbstnutzung

6 Literaturhinweise
Beiser, Herstellungskosten bei Geb�uden: Opfertheo-
rie trotz Geb�udeabbruch, DB 2004, 2007.

Josef Schneider

Abfindungen

1 Begriff
Abfindungen sind Leistungen, die der ArbN als Aus-
gleich f�r die mit der Auflçsung des Dienstverh�lt-
nisses verbundenen Nachteilen, insbesondere f�r den
Verlust des Arbeitsplatzes, erh�lt (sachlicher Zusam-
menhang). So sind Vorruhestandsgelder, die auf-
grund eines Manteltarifvertrages vereinbart werden,
Teil der Entsch�digung f�r den Verlust des Arbeits-
platzes (BFH Urteil vom 16.6.2004, XI R 55/03, BStBl
II 2004, 1055).

Ein zeitlicher Zusammenhang zwischen dem Zu-
fluss der Abfindung und der Beendigung des Dienst-
verh�ltnisses ist daneben nicht erforderlich; ein er-
hebliches zeitliches Auseinanderfallen der beiden Er-
eignisse kann jedoch den sachlichen Zusammenhang
in Frage stellen. Eine Abfindung kann als Geldzah-
lung oder als Sachzuwendung erbracht werden.

2 Behandlung der Abfindungszahlungen
2.1 Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 9 EStG
Abfindungszahlungen an (fi) Arbeitnehmer wegen
einer vom (fi) Arbeitgeber veranlassten oder gericht-
lich ausgesprochenen Auflçsung des Arbeitsverh�lt-
nisses sind nach § 3 Nr. 9 EStG bis zu einem Betrag
von 11 000 S steuerfrei. Zu den ArbN in diesem Sinne
gehçren auch Vorstandsmitglieder und Gesellschaf-
ter-Gesch�ftsf�hrer von Kapitalgesellschaften. Steuer-
freie Abfindungen kçnnen auch bei der Auflçsung
von Dienstverh�ltnissen mit Angehçrigen gezahlt
werden. Das Dienstverh�ltnis und die Abfindung
muss aber einem Fremdvergleich standhalten.

§ 3 Nr. 9 EStG ist auch bei ArbN anwendbar, deren
Lohn nach § 3 Nr. 39 EStG steuerfrei ist oder nach
§ 40a EStG pauschal versteuert wird (R 9 Abs. 1 LStR).
2.2 Abschaffung der Steuerbefreiung
Durch das Gesetz zum Einstieg in ein steuerliches
Sofortprogramm vom 22.12.2005 (BGBl I 2005, 3682)
wird § 3 Nr. 9 EStG aufgehoben. Die Abfindungszah-
lungen sind k�nftig in vollem Umfang steuerpflich-
tiger Arbeitslohn. Sie kçnnen jedoch wie bisher als
außerordentliche Eink�nfte nach § 34 Abs. 1 EStG
erm�ßigt besteuert werden, wenn die entsprechenden
Voraussetzungen vorliegen.
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Nach § 52 Abs. 4a EStG wird eine �bergangsrege-
lung getroffen. F�r Vertr�ge, die vor dem 1.1.2006
abgeschlossen wurden, gilt die Steuerfreiheit weiter,
soweit dem ArbN die Zahlung vor dem 1.1.2008 zu-

fließt. Die Auszahlung kann somit in 2006 oder 2007
erfolgen.

In der Sozialversicherung bleiben die Abfindungen
weiterhin beitragsfrei.

ArbN hat das 50. Lebensjahr vollendet

ArbN hat das 55. Lebensjahr vollendet

ja nein

ja nein

Dienstverhältnis hat mindestens 
20 Jahre bestanden

Dienstverhältnis hat mindestens 
15 Jahre bestanden

Freibetrag: 11 000 S Freibetrag 9 000 S Freibetrag 7 200 S

ja neinja nein

Abb.: Abfindungen wegen Auflçsung des Dienstverh�ltnisses

2.3 Abfindungen in Teilbetr�gen
Wird die Abfindung in Teilbetr�gen oder in fortlau-
fenden Betr�gen ausgezahlt, so sind die einzelnen
Raten so lange steuerfrei, bis der f�r den ArbN maß-
gebende Freibetrag ausgeschçpft ist (H 9 [Abfindung
in Teilbetr�gen] LStH). Eine Verteilung des Frei-
betrags entsprechend der Laufzeit der Abfindungs-
zahlung ist nicht zul�ssig; vielmehr ist der Freibetrag
bei den zuerst bezogenen Raten zu ber�cksichtigen.
Ist der Abzug des Freibetrags teilweise unterblieben,
obwohl die Hçhe der Abfindungsrate den Abzug zu-
gelassen h�tte, so kann der Freibetrag insoweit nicht
mehr bei Raten der Folgejahre ber�cksichtigt werden.
Die im Lohnsteuerabzugsverfahren unterlassene Be-
r�cksichtigung des Freibetrags wird, sofern die Vo-
raussetzungen hierf�r erf�llt sind, im Rahmen der
Einkommensteuerveranlagung f�r das Zuflussjahr
nachgeholt.
L Beispiel 1:

Ein ArbG k�ndigt seinem ArbN am 31.12.03 nach
zwçlf Jahren. Das Dienstverh�ltnis endet mit Ablauf
der K�ndigungsfrist zum 31.12.05. ArbG und ArbN
vereinbaren folgende Abfindungszahlungen:
1. Rate am 15.5.04 i. H. v. 7 500 S und
2. Rate am 15.12.05 i. H. v. 30 000 S.
l Lçsung 1:

Die Abfindungszahlung erfolgt wegen der Entlas-
sung aus dem Dienstverh�ltnis. Die 1. Rate bleibt
steuerfrei. Von der 2. Rate bleiben noch 300 S steuer-
frei.
L Beispiel 2:

B (50 Jahre), 20 Jahre betriebszugehçrig) erh�lt
aufgrund eines im Dezember 2005 abgeschlossenen

Abwicklungsvertrages im Juni 2007 und Januar 2008
eine Abfindungsrate von jeweils 8 000 S.
l Lçsung 2:

Der maximale Freibetrag betr�gt 9 000 S. Der im
Juni 2007 gezahlte Teilbetrag ist in voller Hçhe
(8 000 S) steuer- und beitragsfrei. Der im Januar 2008
gezahlte Teilbetrag ist hingegen voll steuerpflichtig,
allerdings weiterhin beitragsfrei. Der nach der alten
Regelung des § 3 Nr. 9 EStG f�r den zweiten Teilbetrag
noch verbleibende steuerfreie Betrag von 1 000 S geht
hingegen verloren (s. Harder-Buschner, Beratung aktu-
ell, NWB 52, 4423).
2.4 Abfindungen �ber den Hçchstbetr�gen
2.4.1 Lohnsteuerabzug sowie

sozialversicherungsrechtliche
Behandlung

�berschreiten die Abfindungszahlungen den Hçchst-
betrag, unterliegen sie insoweit dem Lohnsteuer-
abzug; in der Sozialversicherung ist dieser Teil aber
ebenfalls frei.
2.4.2 Beg�nstigte Besteuerung nach § 34 EStG
Zur Anwendung der §§ 24 Nr. 1a, 34 Abs. 1 und 2
EStG siehe BFH-Urteil vom 16.7.1997 (XI R 13/97,
BStBl II 1997, 753) und BMF-Schreiben vom
18.12.1998 (BStBl I 1998, 1512). Nach der Entschei-
dung des BFH ist eine Entsch�digung nur dann tarif-
beg�nstigt, wenn sie zu einer Zusammenballung von
Eink�nften innerhalb eines Veranlagungszeitraums
f�hrt (s. a. BFH Urteil vom 4.3.1998, XI R 46/97,
BStBl II 1998, 787 und BFH Urteil vom 6.9.2000, XI
R 19/00, BFH/NV 4/2001, 431). Verteilt sich eine Ent-
sch�digungszahlung auf zwei oder mehr Veranla-
gungszeitr�ume, ist eine Zusammenballung nicht ge-
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geben (s. a. BFH Urteil vom 14.5.2003, XI R 16/02,
BStBl II 2003, 881 zur Auszahlung einer einheitlich
zu beurteilenden Entsch�digung in zwei Veranla-
gungszeitr�umen).

Erstreckt sich die Zahlung von Vorruhestandsgel-
dern �ber mehr als einen Veranlagungszeitraum, ist
mangels Zusammenballung eine beg�nstigte Be-
steuerung der Gesamtentsch�digung zu versagen
(BFH Urteil vom 16.6.2004, XI R 55/03, BStBl II 2004,
1055).

�bersteigt die anl�sslich der Beendigung des Ar-
beitsverh�ltnisses gezahlte Entsch�digung die bis
zum Ende des Veranlagungszeitraums entgehenden
Einnahmen nicht und bezieht der Stpfl. keine wei-
teren Einnahmen, die bei Fortsetzung des Arbeitsver-
h�ltnisses nicht bezogen h�tte, so ist das Merkmal der
Zusammenballung von Eink�nften nicht erf�llt (fi
Entlassungsentsch�digungen).

Erh�lt der Stpfl. wegen der Kçrperverletzung durch
einen Dritten auf Grund von mehreren gesonderten
und unterschiedliche Zeitr�ume betreffenden Verein-
barungen mit dessen Versicherung Entsch�digungen
als Ersatz f�r entgangene und entgehende Einnah-
men, so steht der Zufluss der Entsch�digungen in
verschiedenen Veranlagungszeitr�umen der tarif-
beg�nstigten Besteuerung jeder dieser Entsch�digun-
gen nicht entgegen (BFH Urteil vom 21.1.2004, XI
R 40/02, BStBl II 2004, 716). Entsch�digungszahlun-
gen sind nur dann außerordentliche Eink�nfte i. S. d.
§ 34 EStG, wenn sie steuerlich in einem Veranla-
gungszeitraum zu erfassen sind und durch die Zu-
sammenballung von Eink�nften erhçhte steuerliche
Belastungen entstehen. Einer tarifbeg�nstigten Be-
steuerung steht z. B. eine einheitliche Entsch�digung
entgegen, deren ratenweise Auszahlung in verschie-
denen Veranlagungszeitr�umen erfolgt.
2.5 Nicht beg�nstigte Abfindungen
Keine beg�nstigten Abfindungen liegen vor (s. a. H 9
[Abgeltung vertraglicher Anspr�che und [Antrittspr�-
mien des neuen Arbeitgebers] LStH)
• bei einer K�ndigung durch den ArbN,
• bei einer �nderungsk�ndigung durch den ArbG,
• bei Abfindungen anl�sslich eines Betriebs�ber-

gangs,
• beim Ablauf eines befristeten Arbeitsvertrags (H 9

[Befristetes Dienstverh�ltnis] LStH),
• beim Eintritt in den Ruhestand.

3 Abfindungszahlungen bei
Erbauseinandersetzung

Abfindungszahlungen bei einer Erbauseinanderset-
zung stellen Anschaffungskosten des �bernommenen
Wirtschaftsgutes dar (fi Erbengemeinschaft).

4 Literaturhinweise
Michalowski, Voraussichtlicher Jahresarbeitslohn bei
Abfindungsentsch�digungen, NWB Fach 6, 4593.

5 Verwandte Lexikonartikel
fi s. a. Außerordentliche Eink�nfte
fi s. a. Entlassungsentsch�digungen
fi s. a. Entsch�digungszahlung
fi s. a. Jubil�umszuwendungen
fi s. a. Mehrj�hrige T�tigkeit
fi s. a. Schadensersatz
fi s. a. Unfallversicherung Josef Schneider

Abfluss von Ausgaben

1 Grundsatz
Ausgaben sind in dem Zeitpunkt geleistet, wenn der
Stpfl. die Verf�gungsmacht verloren hat (H 116 [All-
gemeines zum Zufluss von Einnahmen] EStH). Nach
§ 11 Abs. 2 Satz 1 EStG sind Ausgaben f�r das Kj.
abzusetzen, in dem sie geleistet worden sind. Der
Abfluss bei Scheckzahlung ist grunds�tzlich bei der
Hingabe des Schecks; der Abfluss bei �berweisung ist
im Zeitpunkt des Eingangs des �berweisungsauftra-
ges bei der �berweisungsbank.

2 Anwendung bzw. Nichtanwendung des
Abflussprinzips

2.1 Anwendung des Abflussprinzips
Das Abflussprinzip des § 11 Abs. 2 EStG ist zu beach-
ten:
• bei der Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG

(fi Einnahme-�berschussrechnung),
• bei der Ermittlung der (fi) �berschusseink�nfte

(§ 2 Abs. 1 Nr. 4–7 EStG),
• bei der Ermittlung der abzugsf�higen (fi) Sonder-

ausgaben,
• bei der Ermittlung der abzugsf�higen außerge-

wçhnlichen Belastungen (fi Außergewçhnliche
Belastungen).

2.2 Nichtanwendung des Abflussprinzips
Das Abflussprinzip ist nicht anzuwenden:
• bei der Gewinnermittlung durch (fi) Betriebsver-

mçgensvergleich;
• bei Anwendung der Absetzung f�r Abnutzung

(§ 7 EStG; (fi) Abschreibung);
• bei Anschaffung geringwertiger WG (fi Gering-

wertige Wirtschaftsg�ter),
• im Fall des § 4 Abs. 3 Satz 4 EStG: Anschaffungs-

oder Herstellungskosten f�r nicht abnutzbares
(fi) Anlagevermçgen sind erst im Zeitpunkt der
Ver�ußerung oder Entnahme als Betriebsausgaben
zu ber�cksichtigen;

• bei Ausgaben f�r eine Nutzungs�berlassung von
mehr als f�nf Jahren im Voraus. Die Ausgaben
sind insgesamt auf den Zeitraum gleichm�ßig zu
verteilen, f�r den die Vorauszahlung geleistet
wird. F�r Erbbauzinsen und andere Entgelte f�r
die Nutzung eines Grundst�cks ist die Regelung
erstmals f�r Vorauszahlungen anzuwenden, die
nach dem 31.12.2003 geleistet werden (§ 52
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Abs. 30 EStG). Zur Behandlung beim Leistungs-
empf�nger siehe (fi) Zufluss von Einnahmen.
Das BMF-Schreiben vom 5.4.2005, BStBl I 2005,
617 regelt u. a. die Anwendung des § 11 Abs. 2
EStG wie folgt:

– Die Neuregelung des § 11 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2
Satz 3 EStG ist auf andere Vorauszahlungen als f�r
eine Grundst�cksnutzung (z. B. Mobilienleasing)
erstmals f�r den VZ 2005 anzuwenden.

– Im Vorgriff auf eine gesetzliche Klarstellung wird
es nicht beanstandet, wenn die Neuregelung des
§ 11 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 Satz 3 EStG nicht auf
ein Damnum oder Disagio angewendet wird, das
vor dem 1.1.2006 abgeflossen ist.

3 Regelm�ßig wiederkehrende Ausgaben
Bei regelm�ßig wiederkehrenden Ausgaben gilt die
Spezialregelung des § 11 Abs. 2 Satz 2 EStG. Regel-
m�ßig wiederkehrende Ausgaben, die dem Stpfl.
kurze Zeit vor Beginn oder kurze Zeit nach Beendi-
gung des Kj., zu dem sie wirtschaftlich gehçren, abge-
flossen sind, gelten als in diesem Kj. abgeflossen. Ein
kurzer Zeitraum ist in der Regel ein Zeitraum bis zu
zehn Tagen (H 116 [Kurze Zeit] EStH). Der Begriff
»kurze Zeit« ist in der Variante »vor Beginn des Kj.«
ebenso auszulegen wie in der Variante »nach Beendi-
gung des Kj.«. Der Begriff »kurze Zeit« umfasst einen
Zeitraum von hçchstens zehn Tagen. Eine Erweite-
rung dieser Hçchstgrenze unter Berufung auf beson-
dere Verh�ltnisse des Einzelfalls kommt nicht in Be-
tracht (BFH Beschluss vom 6.11.2002 X B 30/02,
BFH/NV 2/2003, 169).

Nach dem BFH-Urteil vom 23.9.1999, IV R 1/99,
BStBl II 2000, 121 sind regelm�ßig wiederkehrende
Ausgaben in dem Wj. (Kj.) zu erfassen, zu dem sie
wirtschaftlich gehçren, wenn sie kurze Zeit vor Be-
ginn oder nach Ende dieses Wj. (Kj.) abfließen. Schon
das BFH-Urteil vom 24.7.1986, IV R 309/84, BStBl II
1987, 16 stellt f�r die wirtschaftliche Zuordnung der
wiederkehrenden Ausgaben nicht darauf ab, ob sie
noch in dem Kj. f�llig geworden sind, f�r das sie
geleistet werden. Der Wortlaut des § 11 Abs. 1 Satz 2
EStG – auf den sich § 11 Abs. 2 Satz 2 EStG bezieht –
stellt nicht auf die F�lligkeit der Einnahmen bzw.
Ausgaben ab, so dass eine erst im n�chsten Kj. f�llig
werdende Zahlung noch in dem Zeitraum zu ber�ck-
sichtigen ist, zu dem sie wirtschaftlich gehçrt (siehe

auch H 116 [Kurze Zeit] EStH). Das BFH-Urteil vom
23.9.1999 behandelt folgenden Fall:
L Beispiel 1:

Das Wj. eines Land- und Forstwirts umfasst den
Zeitraum 1.7. bis 30.6. Die kalenderviertelj�hrlichen
Pachteinnahmen waren jeweils nachtr�glich zum
1.10., 1.1., 1.4. und 1.7. eines Kj. f�llig und wurden
auch sp�testens am 5. des F�lligkeitsmonats �berwie-
sen. Die Pachteinnahmen f�r den Zeitraum April bis
Juni 01 erfasste der Stpfl. erst im Juli 01.
l Lçsung 1:

Als Ausnahme von § 11 Abs. 1 Satz 1 EStG sieht
Satz 2 dieser Vorschrift f�r gewisse F�lle eine peri-
odengerechte Ber�cksichtigung von Einnahmen vor.
F�r die wirtschaftliche Zuordnung der wiederkehren-
den Einnahmen kommt es nicht darauf an, ob sie
noch im dem Kj. f�llig geworden sind, f�r das sie
geleistet worden sind. Der Wortlaut des § 11 Abs. 1
Satz 2 EStG stellt nicht auf die F�lligkeit der Einnah-
men ab, so dass eine erst im n�chsten Kj. f�llig wer-
dende Zahlung noch in dem Zeitraum zu ber�cksich-
tigen ist, zu dem sie wirtschaftlich gehçrt.
Diese Ausnahme des Satzes 2 gilt auch, wenn das Wj.
vom Kj. abweicht. Seinem Grundgedanken nach will
Satz 2 sicherstellen, dass die Einnahmen in dem f�r
die Besteuerung relevanten Zeitabschnitt erfasst wer-
den, zu dem sie wirtschaftlich gehçren.
Die am 5.7. nachtr�glich f�r die Monate April, Mai
und Juni geleisteten Pachtzinseinnahmen sind dem
am 30.6. abgelaufenen Wj. zuzuordnen. Diese Ein-
nahme gehçrt unstreitig wirtschaftlich zu dem abge-
laufenen Wj.

Nach dieser Rechtsprechung ist das folgende Bei-
spiel wie folgt zu lçsen:
L Beispiel 2:

Eine regelm�ßig wiederkehrende, monatliche
Ausgabe (Miete) ist jeweils
a. zu Beginn des laufenden Monats,
b. am Ende des laufenden Monats,
c. am 1. des Folgemonats
f�llig.
Die Zahlung der Dezembermiete erfolgt
1. am 15.12. des laufenden Jahres,
2. am 5.1. des Folgejahres,
3. am 15.1. des Folgejahres.
l Lçsung 2:

Zahlung am 15.12. f�r F�lligkeit am

1.12. 31.12. 1.1. des Folgejahres

§ 11 Abs. 2 Satz 1
EStG: Abfluss 15.12.

§ 11 Abs. 2 Satz 1
EStG: Abfluss 15.12.

Die Zahlung erfolgt nicht kurze Zeit vor Ablauf des Jahres.
§ 11 Abs. 2 Satz 2 EStG ist nicht anzuwenden. Nach § 11 Abs. 2
Satz 1 EStG ist der Zahlungsabfluss am 15.12.
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Zahlung am 5.1. f�r F�lligkeit am

1.12. 31.12. 1.1. des laufenden Jahres

Die Zahlung liegt innerhalb des kurzen Zeitraums.
§ 11 Abs. 2 Satz 2 EStG ist anzuwenden. Die Zahlung gehçrt wirtschaftlich in den Dezember. Die F�lligkeit
spielt keine Rolle. Nach § 11 Abs. 2 Satz 2 EStG ist der Zahlungsabfluss im Dezember.

Zahlung am 15.1. f�r F�lligkeit am

1.12. 31.12. 1.1. des laufenden Jahres

Die Zahlung liegt nicht innerhalb des kurzen Zeitraums. § 11 Abs. 2 Satz 2 EStG ist nicht anzuwenden. Nach
§ 11 Abs. 2 Satz 1 EStG ist der Zahlungsabfluss am 15.1.

4 Verwandte Lexikonartikel
fi s. a. Anzahlungen
fi s. a. Betriebsausgaben
fi s. a. Damnum
fi s. a. Einnahme-�berschussrechnung
fi s. a. Erhaltungsaufwand bei Geb�uden
fi s. a. Gewinnermittlungsart, Wechsel der
fi s. a. Nießbrauch
fi s. a. Sonderabschreibungen
fi s. a. Zufluss von Einnahmen Josef Schneider

Abgeordnetenbez�ge

1 Abgrenzung zwischen § 22 Nr. 4 und § 18
Abs. 1 Nr. 3 EStG

Es handelt sich dabei um sonstige Eink�nfte gem.
§ 22 Nr. 4 EStG. Darunter fallen nur solche Leistun-
gen, die aufgrund des Abgeordnetengesetzes, des Eu-
ropaabgeordnetengesetzes oder der entsprechenden
Gesetze der L�nder gew�hrt werden (R 168b EStR).
Nicht unter § 22 Nr. 4, sondern unter § 18 Abs. 1
Nr. 3 EStG fallen ehrenamtliche Stadtrats-, Gemein-
derats-, Kreistagsmitglieder.

2 Aufwandsentsch�digung
Der Erhalt einer Aufwandsentsch�digung zur Abgel-
tung von durch das Mandat veranlassten Aufwendun-
gen schließt nach § 22 Nr. 4 Satz 2 EStG den Abzug
jeglicher mandatsbedingter Aufwendungen, auch von
Sonderbeitr�gen an eine Partei, als Werbungskosten aus.

3 Erfolglose Wahlkampfkosten
Kosten eines erfolglosen Wahlkampfes d�rfen nach
§ 22 Nr. 4 Satz 3 EStG nicht als Werbungskosten ab-
gezogen werden (H 168b [Werbungskosten] EStH).

4 Vorsorgeaufwendungen
Eine (fi) Vorsorgepauschale nach § 10c Abs. 2 bis 4
EStG wird nicht gew�hrt. F�r (fi) Vorsorgeaufwen-
dungen wird der Vorwegabzug nach § 10 Abs. 3
Nr. 2b EStG gek�rzt.

5 Versorgungsbez�ge
F�r Versorgungsbez�ge gilt § 19 Abs. 2 EStG entspre-
chend, allerdings nur f�r den Versorgungsfreibetrag.
Im Veranlagungszeitraum bleibt hçchstens ein Betrag
i. H. d. Versorgungsfreibetrages steuerfrei (§ 22 Nr. 4
Satz 4 Buchst. b EStG). Josef Schneider

Abschlussgeb�hr

Abschlussgeb�hren spielen in der Regel beim Ab-
schluss eines Bausparvertrages steuerlich eine Rolle.
Als (fi) Werbungskosten kçnnen sie bei den (fi) Ein-
k�nften aus V+V sofort abgesetzt werden. Vorausset-
zung ist allerdings, das der Vertragsabschluss in ei-
nem engen zeitlichen und wirtschaftlichen Zusam-
menhang mit dem Bau oder Erwerb des auf diese
Weise finanzierten Objektes steht, aus dem sp�ter
steuerpflichtige Eink�nfte erzielt werden.

Die gleiche Regelung gilt f�r Zinsen eines Kredits
zur Finanzierung des Bausparvertrags soweit sie die
Bausparzinsen �bersteigen. Die Abschlussgeb�hren
sind in diesem Falle Werbungskosten bei den (fi)
Eink�nften aus Kapitalvermçgen, wenn der Bauspar-
vertrag mit einem Bauvorhaben zusammenh�ngt,
sich jedoch auf Dauer ein �berschuss aus Zinsgut-
schriften erwarten l�sst (H 153 [Abschlussgeb�hr]
EStH). Josef Schneider

Abschlusszahlung bei der ESt

1 Allgemeiner �berblick
Soweit sich aufgrund der Veranlagung nach Anrech-
nung von Steuerabzugsbetr�gen (§ 36 Abs. 2 Nr. 2
EStG) und geleisteten Vorauszahlungen (§ 36 Abs. 2
Nr. 1 EStG; (fi) Einkommensteuervorauszahlungen)
sowie ggf. nach Hinzurechnung von (fi) Kindergeld
(fi Familienleistungsausgleich) eine verbleibende
ESt-Schuld ergibt, ist vom Stpfl. eine Abschlusszah-
lung zu leisten. Diese ist innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe des Steuerbescheids f�llig (§ 36 Abs. 4
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EStG). Eventuell r�ckst�ndige Vorauszahlungen sind
sofort f�llig.

2 Besonderheit bei der Anrechnung von
Lohnsteuer

Die einbehaltene Lohnsteuer kann nur insoweit auf
die festgesetzte ESt angerechnet werden, als die zu-
gehçrigen Eink�nfte bei der Veranlagung erfasst wor-
den sind (BFH Urteil vom 19.12.2000, VII R 69/99,
BStBl II 2001, 353).

3 Besonderheit bei der Anrechung von
Kapitalertragsteuer

Die (fi) Kapitalertragsteuer ist nur insoweit auf die
ESt anzurechnen, als sie auf die bei der Veranlagung
erfassten Eink�nfte entf�llt (§ 36 Abs. 2 Nr. 2 EStG).
Dabei ist auch von einem »Erfassen« der Einnahmen
bei der Veranlagung auszugehen, wenn diese nach
Abzug des Sparer-Freibetrages (fi Eink�nfte aus Ka-
pitalvermçgen) und des Werbungskostenpausch-
betrages (fi Werbungskosten) im Ergebnis unbesteu-
ert bleiben. Werden Kapitalertr�ge erst nach Bekannt-
gabe des ESt-Bescheids erkl�rt/bekannt und unter-
bleibt eine �nderung der Steuerfestsetzung, weil
sich weder die Hçhe des zu versteuernden Einkom-
mens noch die der festgesetzten ESt �ndern w�rde,
sind die auf die nachtr�glich bekannt gewordenen
Eink�nfte entfallende KapESt – innerhalb der Zah-
lungsverj�hrungsfrist – auf die ESt anzurechnen. Es
erfolgt eine �nderung der Steueranrechnung nach
§ 130 Abs. 1 AO.

4 Verwandte Lexikonartikel
fi s. a. Einkommensteuer Josef Schneider

Abschreibung

1 Abschreibungen nach Handelsrecht
Handelsrechtlich sind die Abschreibungen in § 253
Abs. 2 bis 4 HGB geregelt. Nach dem Handelsrecht
sind folgende Abschreibungen vorzunehmen:
• planm�ßige Abschreibungen gem. § 253 Abs. 2

S�tze 1 und 2 HGB,
• außerplanm�ßige Abschreibungen gem. § 253

Abs. 2 Satz 3 HGB, um die Vermçgensgegen-
st�nde mit dem niedrigeren Wert anzusetzen; bei
einer voraussichtlich dauernden Wertminderung
besteht dazu eine Verpflichtung (fi Wirtschafts-
g�ter, abnutzbare),

• Abschreibungen gem. § 253 Abs. 3 Satz 1 HGB bei
WG des Umlaufvermçgens (fi Umlaufvermçgen)
auf den niedrigeren Bçrsen- oder Marktpreis am
Abschlussstichtag,

• Abschreibungen gem. § 253 Abs. 3 Satz 2 HGB bei
WG des Umlaufvermçgens auf den niedrigeren
beizulegenden Wert,

• Abschreibungen gem. § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB bei
WG des Umlaufvermçgens wegen zuk�nftiger
Wertschwankungen,

• Abschreibungen gem. § 253 Abs. 4 HGB bei WG
des Anlage- und Umlaufvermçgens im Rahmen
vern�nftiger kaufm�nnischer Beurteilung,

• Abschreibungen gem. § 254 HGB bei WG des An-
lage- und Umlaufvermçgens zur Angleichung an
lediglich steuerrechtlich zul�ssige Abschreibun-
gen.

2 Abschreibungen nach Steuerrecht
2.1 �berblick
Das Steuerrecht regelt in § 7 EStG:
• die AfA in gleichen Jahresbetr�gen bei beweg-

lichen WG (§ 7 Abs. 1 S�tze 1 und 2 EStG),
• die AfA von WG, die vor (fi) Einlage in ein Be-

triebsvermçgen im Privatvermçgen der Einkunfts-
erzielung dienten. Eine AfA kann nur insoweit
vorgenommen werden, als sich nach Ber�cksichti-
gung der im Privatvermçgen vorgenommenen
AfA von den tats�chlichen angefallenen Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten noch ein Restwert
ergibt (§ 7 Abs. 1 Satz 5 EStG),

• die AfA nach der Leistung bei beweglichen WG
(§ 7 Abs. 1 Satz 6 EStG),

• die AfA f�r außergewçhnliche technische oder
wirtschaftliche Abnutzung (§ 7 Abs. 1 Satz 7 EStG,
AfaA). Soweit der Grund hierf�r in sp�teren Wj.
entf�llt, ist in den F�llen der Gewinnermittlung
nach § 4 Abs. 1 oder § 5 EStG eine entsprechende
Zuschreibung vorzunehmen. Absetzungen f�r au-
ßergewçhnliche technische oder wirtschaftliche
Abnutzung setzen entweder eine Substanzein-
buße eines bestehenden WG (technische Abnut-
zung) oder eine Einschr�nkung seiner Nutzungs-
mçglichkeit (wirtschaftliche Abnutzung) voraus.
Die außergewçhnliche »Abnutzung« geschieht
durch Einwirkungen auf das WG im Zusammen-
hang mit dessen steuerbarer Nutzung. Diese Vo-
raussetzungen sind nicht gegeben, wenn der Stpfl.
ein bereits mit M�ngeln behaftetes WG erwirbt.
Maßstab f�r die Nutzbarkeit ist das bestehende
WG in dem Zustand, in dem es sich bei Erwerb
befindet. Der Mangel ist aber in dessen Maßstab
mit eingegangen und kann ihn deshalb nicht �n-
dern und in seiner Nutzbarkeit mindern (BFH-Ur-
teil vom 14.1.2004 IX R 30/02, BStBl II 2004, 592),

• die AfA bei immateriellen WG (§ 7 Abs. 1 S�tze 1
bis 3 EStG),

• die AfA bei unbeweglichen WG, die keine Ge-
b�ude oder Geb�udeteile sind, § 7 Abs. 1 S�tze 1
und 2 EStG. Es handelt sich dabei um Außenanla-
gen, Hof- und Platzbefestigungen, Straßenzufahr-
ten und Umz�unungen bei Betriebsgrundst�cken,
um sonstige (fi) Mietereinbauten und Mieter-
umbauten (H 42 [Unbewegliche WG, die keine Ge-
b�ude oder Geb�udeteile sind] EStH),
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• die außergewçhnliche technische und wirtschaft-
liche Abschreibung (AfaA) in § 7 Abs. 1 Satz 7 und
Abs. 4 Satz 3 EStG,

• die (fi) degressive Abschreibung bei beweglichen
WG (§ 7 Abs. 2 EStG); die AfaA ist hier nicht zu-
l�ssig,

• die lineare AfA f�r Geb�ude und Geb�udeteile (fi
Geb�ude, Abgrenzung, fi Geb�udeabschreibung;
§ 7 Abs. 4 EStG),

• die degressive AfA f�r Geb�ude und Geb�udeteile
(§ 7 Abs. 5 EStG; (fi) Geb�udeabschreibung),

• die AfA auf Geb�udeteile, die selbstst�ndige unbe-
wegliche WG sind, sowie auf Eigentumswohnun-
gen und auf im Teileigentum stehende R�ume (§ 7
Abs. 5a EStG). Hierbei ist § 7 Abs. 4 und 5 EStG
entsprechend anzuwenden. Hierzu rechnen auch
insbesondere Ladeneinbauten (R 42 Abs. 6 EStR),
wie z. B. Schaufensteranlagen,

• die Absetzung f�r Substanzverringerung (AfS) bei
Bergbauunternehmen, Steinbr�chen und anderen
Betrieben, die einen Verbrauch der Substanz mit
sich bringen (§ 7 Abs. 6 EStG). Hier ist wahlweise
die AfA nach § 7 Abs. 1 EStG oder die AfS zul�ssig.
Die Hçhe der AfS bestimmt sich nach dem Ver-
h�ltnis der im Jahr gefçrderten Menge zur gesam-
ten gesch�tzten Abbaumenge (s. a. R 44a EStR).
Bei Bodensch�tzen, die der Stpfl. auf einem ihm
gehçrenden Grundst�ck entdeckt hat, sind Abset-
zungen f�r Substanzverringerungen nicht zul�s-
sig (§ 11d Abs. 2 EStDV).

Zur Anwendung der verschiedenen AfA-Methoden
siehe R 42 Abs. 1 EStR.
2.2 Wirtschaftsg�ter des Anlagevermçgens
Bei WG des Anlagevermçgens (fi Wirtschaftsg�ter,
abnutzbare) kann statt der Anschaffungskosten ab-
z�glich vorzunehmender Abschreibung auch ein
niedrigerer (fi) Teilwert angesetzt werden (§ 6 Abs. 1
Nr. 1 Satz 2 EStG), wenn eine voraussichtlich dau-
ernde Wertminderung vorliegt.
2.3 Abschreibungen im

Werbungskostenbereich
Im Werbungskostenbereich sind die gesetzlichen Be-
stimmungen der Abschreibung ebenfalls zu beachten.
In § 9 Abs. 1 Nr. 7 EStG wird beim Abzug der Wer-
bungskosten auf § 7 EStG verwiesen. Abschreibungen
sind daher nicht nur bei den (fi) Gewinneinkunfts-
arten, sondern auch bei den (fi) �berschusseink�nf-
ten vorzunehmen.
2.4 AfA-Berechtigung
Mit Urteil vom 28.3.1995 (IX R 126/89, BStBl II 1997,
121) hat der BFH wie folgt entschieden:

Zur Vornahme von AfA nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 7
i. V. m. § 7 EStG ist grunds�tzlich befugt, wer den
Tatbestand der Vermietung nach § 21 Abs. 1 EStG
verwirklicht und die Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten des Geb�udes getragen hat. Es ist nicht
erforderlich, dass der Stpfl. b�rgerlich-rechtlicher
oder wirtschaftlicher Eigent�mer ist (BFH-Urteile

vom 23.10.1984 IX R 48/80, BStBl II 1985, 453; vom
24.4.1990 IX R 9/86, BStBl II 1990, 888; vom
15.5.1990 IX R 21/86, BStBl II 1992, 67).

Nach der Entscheidung des Großen Senats vom
30.1.1995 (GrS 4/92, BStBl II 1995, 281) folgt aus
dem allen Einkunftsarten zugrundeliegenden Netto-
prinzip, dass ein Stpfl. zur eigenen Einkunftserzie-
lung get�tigte Aufwendungen auch dann abziehen
kann, wenn und soweit er diese Aufwendungen f�r
in fremdem Eigentum stehende WG leistet. Dies gilt
auch hinsichtlich noch nicht verbrauchten eigenen
Aufwands, wenn der Stpfl. das WG, auf welches er
die Aufwendungen get�tigt hatte, zwar auf einen
Dritten �bertragen hatte, er aber dieses WG weiterhin
f�r Zwecke der eigenen Einkunftserzielung nutzen
darf.
2.5 Beginn der AfA
Die AfA beginnt im Zeitpunkt der Anschaffung oder
Herstellung. Zur Vereinfachung kann jedoch bei An-
schaffung oder Herstellung beweglicher WG in der
ersten Jahresh�lfte die volle Jahres-AfA, in der zwei-
ten Jahresh�lfte die halbe Jahres-AfA angesetzt wer-
den (R 44 Abs. 2 Satz 3 EStR). Nach § 7 Abs. 1 Satz 4
EStG i. d. F. des HBeglG 2004 ist die Vereinfachungs-
regelung f�r WG, die nach dem 31.12.2003 ange-
schafft oder hergestellt werden, nicht mehr anzuwen-
den (§ 52 Abs. 21 EStG).
2.6 Ende der AfA
Die AfA endet, wenn die Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten abgesetzt sind oder wenn die Wirt-
schaftsg�ter aus dem Betrieb ausscheiden (R 44 Abs. 9
EStR). Die Vereinfachungsregelung des R 44 Abs. 2
Satz 3 EStR ist hier nicht anzuwenden.

Beginn der
AfA

Ende der
AfA

§ 7 Abs. 1 EStG zeitanteilig zeitanteilig

§ 7 Abs. 2 EStG zeitanteilig zeitanteilig

§ 7 Abs. 4 EStG zeitanteilig zeitanteilig

§ 7 Abs. 5 EStG Jahres-AfA zeitanteilig

Abb.: Beginn und Ende der AfA

2.7 Wechsel der AfA-Methode
Nach § 7 Abs. 3 EStG ist bei beweglichen WG des
Anlagevermçgens der Wechsel von der degressiven
AfA (§ 7 Abs. 2 EStG) zur linearen AfA (§ 7 Abs. 1
EStG) mçglich. Bei Geb�uden ist ein Wechsel von
der degressiven (§ 7 Abs. 5 EStG) zur linearen AfA
(§ 7 Abs. 4 EStG) oder umgekehrt nicht mçglich
(H 44 [Wechsel der AfA-Methode bei Geb�uden]
EStH).
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3 Erhçhte Abschreibungen und
Sonderabschreibungen

3.1 �berblick
Neben den o. g. Abschreibungen sind nach dem EStG
noch erhçhte Abschreibungen und Sonderabschrei-
bungen zul�ssig. Dabei ist § 7a EStG zu beachten.
Erhçhte Abschreibungen treten an die Stelle der nor-
malen AfA, w�hrend Sonderabschreibungen neben
der normalen AfA vorgenommen werden kçnnen.
Die degressive AfA ist keine erhçhte AfA.
3.2 Erhçhte Abschreibungen
Erhçhte Absetzungen kçnnen vorgenommen werden:
• f�r Baumaßnahmen an Geb�uden zur Schaffung

neuer Mietwohnungen nach § 7c EStG,
• f�r WG, die dem Umweltschutz dienen nach § 7d

EStG,
• bei Geb�uden in Sanierungsgebieten und st�dte-

baulichen Entwicklungsbereichen nach § 7h EStG.
F�r Modernisierungs- und Instandsetzungsmaß-
nahmen, die nach dem 31.12.2003 begonnen wer-
den (§ 52 Abs. 23a EStG i. d. F. des HBeglG 2004)
kann der Stpfl. abweichend von § 7 Abs. 4 und 5
EStG im Jahr der Herstellung und in den folgen-
den sieben Jahren jeweils 9 % (vorher zehn Jahre
lang 10 %) und in den folgenden vier Jahren je-
weils bis zu 7 % der Herstellungskosten f�r Mo-
dernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
i. S. d. § 177 BauGB absetzen;

• bei Baudenkm�lern (fi Baudenkmal) nach § 7i EStG.
• f�r Wohnungen mit Sozialbindung nach § 7k EStG,
• f�r bestimmte Baumaßnahmen i. S. d. Bundesbau-

gesetzes und des St�dtebaufçrderungsgesetzes
nach § 82g EStDV,

• bei Baudenkm�lern nach § 82i EStDV.
3.3 Sonderabschreibungen
(fi) Sonderabschreibungen kçnnen vorgenommen
werden:
• f�r abnutzbare WG des Anlagevermçgens privater

Krankenh�user nach § 7f EStG,
• zur Fçrderung kleiner und mittlerer Betriebe nach

§ 7g EStG (fi Ansparr�cklage),
• f�r bestimmte WG des Anlagevermçgens im Koh-

le- und Erzbergbau nach § 81 EStDV,
• f�r Handelsschiffe, f�r Schiffe, die der Seefischerei

dienen, und f�r Luftfahrzeuge nach § 82f EStDV.

4 Abschreibungen beim unentgeltlichen
Erwerb

Zur Abschreibung beim unentgeltlichen Erwerb siehe
unter den Stichwçrtern (fi) Unentgeltlicher Erwerb
und (fi) Nießbrauch.

5 Nachholung der Abschreibung
Bisher unterlassene Abschreibungen kçnnen jeden-
falls dann nicht nachgeholt werden, wenn ein WG
des notwendigen Betriebsvermçgens erstmals bilan-
ziert wird (BFH-Urteil vom 24.10.2001 X R 153/97,
BStBl II 2002, 75; (fi) Betriebsvermçgen).

6 AfA-Tabelle
Das BMF-Schreiben vom 15.12.2000 (BStBl I 2000,
1532) enth�lt die AfA-Tabelle f�r alle Anlageg�ter,
die nach dem 31.12.2000 angeschafft oder hergestellt
worden sind. Beachte dazu auch das BMF-Schreiben
vom 6.12.2001 (BStBl I 2001, 850).

7 Verwandte Lexikonartikel
fi s. a. Anschaffungskosten, nachtr�gliche
fi s. a. Ansparr�cklage
fi s. a. Baudenkmal
fi s. a. Degressive Abschreibung
fi s. a. Einlage
fi s. a. Eiserne Verpachtung
fi s. a. Gartenanlage
fi s. a. Geb�udeabschreibung
fi s. a. Sonderabschreibungen
fi s. a. Zusch�sse Josef Schneider

Abzugsbesteuerung bei Bauleistungen

1 Allgemeines
F�r Bauleistungen, die nach dem 31.12.2001 erbracht
werden (§ 52 Abs. 56 EStG), ist nach § 48 EStG ein
Steuerabzug von 15 % der Gegenleistung vorzuneh-
men (Gesetz zur Eind�mmung illegaler Bet�tigung
im Baugewerbe vom 30.8.2001 BGBl I 2001, 2267,
BStBl I 2001, 602).

2 Die Abzugsbesteuerung im Einzelnen
2.1 Bauleistungen
Bauleistungen i. S. d. § 48 Abs. 1 Satz 2 EStG sind alle
Leistungen, die der
• Herstellung,
• Instandsetzung,
• �nderung oder
• Beseitigung
von Bauwerken dienen. Die maßgeblichen Bauleis-
tungen ergeben sich aus § 1 Abs. 2 der Baubetriebe-
Verordnung (Rz. 5–14 des BMF-Schreibens vom
27.12.2002, BStBl I 2002, 1399).
2.2 Gegenleistung
Gegenleistung i. S. d. § 48 Abs. 3 EStG ist das Entgelt
zzgl. USt. Dabei unterliegen auch Abschlagszahlun-
gen auf die vereinbarte Gegenleistung dem Abzugs-
verfahren. Maßgeblich f�r die Anmeldung des Steuer-
abzugs durch den Leistungsempf�nger ist gem. § 48a
EStG die »Erbringung« der Gegenleistung; somit die
Zahlung des Entgelts zzgl. USt.
2.3 Abzugsverpflichtung
Der Leistungsempf�nger ist abzugsverpflichtet, wenn
es sich hierbei
• um eine juristische Person des çffentlichen Rechts

oder
• um einen Unternehmer i. S. d. § 2 UStG handelt.

Darunter fallen auch T�tigkeiten, die einkommen-
steuerrechtlich eine (fi) Liebhaberei darstellen.

9 Abzugsbesteuerung bei Bauleistungen
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